
  

Interpellation Nr. 22 (April 2017) 

betreffend neuer Gourmet-Markt auf dem Marktplatz 
17.5108.01 

 

Der neue Gourmet-Markt auf dem Marktplatz wird hoch gelobt und von der Abteilung Standortmarketing portiert. 
Eine gute Idee wahrlich! Die Belebung der Innerstadt ist wunderbar und der Trend des schnellen Essens im 
Freien und teilweise im Gehen und Stehen ist anscheinend nicht nur Zeichen der Zeit, sondern anscheinend 
Bedürfnis der Zeit. 

Es fällt allerdings auf, dass mit diesen Markt, welcher in der Öffentlichkeit stattfindet, mit zwei Ellen gemessen 
wird. 

Beispiel: Wenn ich bedenke, wie das Komitee der Offiziellen Bundesfeier auf dem Bruderholz zwingend dazu 
"ermuntert" worden ist, sich dem Abfallkonzept unterzuordnen und wie es jährlich streng von zwei Personen 
kontrolliert wird, welche vor der Feier seitenweise Vorschriften verschicken, welche fotografieren, was man falsch 
macht, welche Kontrollgänge machen und schriftlich mahnen, wenn sie etwas Unkorrektes sehen, dann mutet es 
seltsam an, dass der Kanton sich selber bei einem Gourmet-Markt in keiner Weise dem Abfallkonzept 
unterordnet, einem Abfallkonzept, welches bei allen öffentlichen Veranstaltungen verlangt wird. 

Die Interpellantin bittet deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

− Warum muss sich der Gourmet-Markt dem in der ganzen Stadt gültigen Abfallkonzept nicht unterordnen? 

− Müsste der Kanton als Veranstalter nicht mit dem guten Beispiel voran gehen? 

Beatrice Isler 

 

 


